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Rechtssatz

Es mag sein, dass ein Anbieter von Internetzugangsdiensten mittels eines Feststellungsbescheids der TKK

"Rechtssicherheit über die Rechtsau=assung der Aufsichtsbehörde" zur Frage der Zulässigkeit der Sperre einer

Website erlangt. Da deren Entscheidung (über die Vorfrage eines urheberrechtlichen Unterlassungsanspruchs) aber

keine Bindungswirkung zukommt, ist die vom Gesetz für die Zulässigkeit eines Feststellungsbescheids verlangte

Eignung, ein strittiges Rechtsverhältnis zu klären, nicht gegeben. Es tri=t auch nicht zu, dass im Zivilverfahren

betre=end einen Anspruch nach § 81 Abs. 1a UrhG nur dieser Anspruch zwischen den Streitteilen ohne

Berücksichtigung von Interessen Dritter geprüft würde. Vielmehr betont der OGH (OGH 24.10.2017, 4 Ob 121/17y) das

Erfordernis einer Abwägung der unterschiedlichen, in einem Spannungsverhältnis zueinander stehenden betro=enen

Grundrechte samt Einbeziehung der Rechte Dritter. Die von der Revision hervorgehobene allfällige Notwendigkeit

eines "mehrstuFgen", gegebenenfalls bis zu einem Impugnationsprozess reichenden Zivilverfahrens samt dem damit

verbundenen Verfahrens- und Kostenaufwand ist die Konsequenz des derzeitigen gesetzlichen Regelungssystems,

rechtfertigt aber kein Abgehen von den gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines

Feststellungsbescheids.

Schlagworte
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